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Die Abgeordneten zum Nationalrat Rudolf ANSCHOBER, Freunde und 
Freundinnen haben am 2. Dezember 1992 unter der Zahl 
3883/J-NR/1992 an mich eine schriftliche parlamentarische 
Anfrage betreffend "Übergriffe der Polizei und Gendarmerie" 
gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Wie lautet der Polizeibericht über nachstehend mit Datum, 
Opfer und Ortsangabe bezeichneten Vorfall? 

2. Wurde gegen in diesen Vorfall verwickelte Beamte Strafan­
zeige erstattet? 

3. Falls Strafverfahren gegen in den Vorfall verwickelte Be­
amte stattfanden, wie endeten diese Verfahren in erster, 
wie in zweiter Instanz? 

4. Falls es rechtskräftige Verurteilungen von in diese Ver­
fahren verwickelte Beamte gab, welche dienstrechtlichen 
Konsequenzen wurden gezogen? 

5. Falls es zu Versetzungen von Beamten kam, in welche 
Kommissariate bzw. Gendarmerieposten erfolgten diese? 

6. Wurden gegen den Beschwerdeführer im Zusammenhang mit der 
Strafanzeige gegen die Polizeibeamten strafrechtliche 
Schritte eingeleitet? 

3861/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 5

www.parlament.gv.at



- 2 

7. Bejahendenfalls: Nach welchen Bestimmungen des Strafge­
setzbuches wurden strafrechtliche Schritte eingeleitet? 

8. Wurde gegen einen der beschuldigten Beamten bereits einmal 
ein Disziplinarverfahren eingeleitet? Wenn ja, warum und 
wie endete dies? 

9. Wann nach der Festnahme wurde eine Vertrauensperson, wann 
ein Rechtsbeistand verständigt? 

10. Wann konnte die Vertrauensperson, wann der Rechtsbeistand 
mit dem Betroffenen erstmals Kontakt aufnehmen (genauer 
Zeitpunkt)? 

11. Wurde vorn Betroffenen eine ärztliche untersuchung verlangt? 
Wenn ja, wurde diese durchgeführt? 

12. Falls eine ärztliche Untersuchung durchgeführt wurde, wann 
wurde diese durchgeführt (genauer Zeitpunkt) und was ergab 
diese Untersuchung? 

Vorfall: 26. August 1992 
Ort: Salzburg, nahe dem Festspielhaus 
Betroffen: Rudolf L., Bankangestellter aus Genf. Die 
"Salzburger Nachrichten" vorn 28.8.1992 berichten unter dem 
Titel "Zeugen werfen Polizei Mißhandlung eines Mannes vor" über 
eine aufklärungsbedürftige Amtshandlung in der Mozartstadt." 

Aufgabe der Sicherheitsexekutive ist es, die Rechtsordnung in 
den Bereichen durchzusetzen, in denen der Gesetzgeber dies im 
Interesse der Allgemeinheit vorgesehen hat. Die Sicherheits= 
exekutive hat daher vor allem das Leben, die Gesundheit und das 
Eigentum der Bürger zu schützen sowie die Freiheit und den 
Frieden in der Gemeinschaft zu gewährleisten; die Tatsache, 
daß ihre Arbeit im Einzugsbereich besonders sensibler und 
schützenswerter Güter, wie jener der persönlichen Freiheit und 
der körperlichen Unversehrtheit, geleistet wird, macht es 
erforderlich, bei Ausbildung und Dienstaufsicht ständig bemüht 
zu sein, damit die Effizienz der Sicherheitsbehörden gewahrt 
und doch die Belastung der Betroffenen durch Grundrechtsein= 
griffe so gering wie möglich gehalten werden kann. 

Ich bin daher seit Übernahme der Verantwortung im Innenressort 
bestrebt, Vorwürfe, die gegen Beamte erhoben werden, rasch und 
unvoreingenommen prüfen zu lassen, damit unwahre Anschuldigun­
gen so schnell wie möglich als solche erkannt und Beamte, die 
sich Fehlleistungen zu Schulden haben kommen lassen, zur Ver-
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antwortung gezogen werden. Dies hat auch die Volksanwaltschaft 
bestätigt, indern sie in ihrem Bericht ausgeführt hat, daß im 
Innenressort im Falle von Mißhandlungsvorwürfen die flobjektiv 
erforderlichen sicherheitsbehördlichen Erhebungen durchgeführt 
werden." 

Das Europäische Komitee zur Verhinderung der Folter und der 
unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Bestrafung 
hat in seinem der österreichischen Bundesregierung erstatteten 
Bericht eine Reihe von Maßnahmen empfohlen. Soweit diese kurz­
fristig verwirklicht werden konnten, ist dies bereits gesche­
hen. Insbesondere wurde dem seit August 1990 eingeführten 
flInformationsblatt für festgenommene Erwachsene" ein Dokumenta­
tionsteil (flHaftbericht fl ) angeschlossen, der alle wichtigen 
Umstände der Anhaltung eines Festgenommenen enthält; es werden 
folgende Fakten festgehalten: Zeitpunkt und Grund der Festnah­
me, Information des Angehaltenen über seine Rechte, Verständi­
gung einer Vertrauensperson und eines Rechtsbeistandes, allfäl­
lige Kontaktaufnahme mit dem Rechtsbeistand auf der Dienststel­
le, Verständigung der konsularischen Vertretungsbehörde, Zeit­
punkt und Umstände der Einvernahme, Zeitpunkt und Ergebnis 
einer ärztlichen Untersuchung, Zeiten der Verpflegung. Dies 
erleichtert es, auch später noch Einzelheiten einer Anhaltung 
zu rekonstruieren und gegebenenfalls ungerechtfertigten Vorwür­
fen auf gesicherter Grundlage entgegenzutreten. 

Das Europäische Komitee zur verhinderung der Folter und der 
unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Bestrafung 
hat besonders betont, daß eine professionelle Ausbildung die 
wichtigste Voraussetzung für die Verhinderung von Polizeiüber­
griffen sei. Da sich diese Einschätzung mit meiner Überzeugung 
von der Notwendigkeit einer fundierten Aus- und Weiterbildung 
aller Mitarbeiter deckt, war ich bestrebt, die Schulung gerade 
im sensiblen Bereich der Menschenrechte auszubauen. Im übrigen 
wird der permanente Weiterbildungsprozeß aller Ressortangehöri­
gen durch die EinriChtung entsprechender Bildungsstätten und 
Bildungsangebote sichergestellt. 
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Zur Frage einer externen Kontrolle strafrechtlich nicht rele­
vanten Beschwerdevorbringens verweise ich darauf, daß der 6. 
Teil des am 1. Mai 1993 in Kraft tretenden Sicherheitspolizei­
gesetzes, BGBl.Nr. 566/1991, einen umfassenden Rechtsschutz 
für den Bereich sicherheitspolizeilichen HandeIns vorsieht. 
Hiebei wird es einem "Tribunal" im Sinne der Europäischen Men­
schenrechtskonvention, nämlich dem Unabhängigen Verwaltungs se­
nat, zukommen, letztlich über Beschwerden von Bürgern, die sich 
von einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes pflicht­
widrig behandelt fühlen, zu entscheiden. Damit konnte die von 
mir von Anfang an angestrebte externe Beschwerdekontrolle ver­
wirklicht werden. 

Die routinemäßigen ärztlichen Untersuchungen eines Menschen 
unmittelbar nach seiner Festnahme sind grundsätzlich erst nach 
ÜbersteIlung zu einer Sicherheitsbehörde möglich. Darüber 
hinaus ist über Verlangen des Festgenommenen, wenn er Verlet­
zungen aufweist, die im Verlauf einer Amtshandlung entstanden 
sein könnten, umgehend eine ärztliche Untersuchung vorzunehmen. 
Im "Informationsblatt für festgenommene Erwachsene"wird der 
Betroffene schließlich darauf hingewiesen, daß er das Recht 
hat, zur amtsärztlichen Untersuchung einen Arzt seiner Wahl 
beizuziehen. 

Insgesamt ist somit ein ausgewogenes Paket an Maßnahmen ver­
wirklicht oder in die Wege geleitet worden, das einerseits der 
Sicherheitsexekutive die Erfüllung ihrer Aufgaben ermöglicht 
und andererseits dem Bürger vor ungerechtfertigter polizeige­
walt Schutz gewährt. 

Im einzelnen führe ich zur vorliegenden Anfrage aus: 
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Zu Frage 1: 

Im Zusammenhang mit den in den Salzburger Nachrichten, Ausgabe 

vom 28. August 1992, erhobenen Vorwürfen der körperlichen 

Mißhandlung durch Beamte der BPD Salzburg wurden umfangreiche 

Erhebungen geführt, deren Ergebnis am 18.11.1992 der Staatsan­

waltschaft Salzburg zugeleitet wurden. 

Die verfassungsgesetzlich normierte Verpflichtung zur Wahrung 

des Amtsgeheimnisses sowie die einschlägigen datenschutzrecht­

lichen Bestimmungen gebieten mir, von der Beantwortung der 

Frage 1 Abstand zu nehmen. 

Zu den Fragen 2 bis 12: 

Aufgrund des derzeitigen Standes der Ermittlungen besteht kein 

Anlaß die mit der Amtsbehandlung befaßt gewesenen Sicherheits­

wachebeamten dienst- bzw disziplinarrechtlieh zur Verantwortung 

zu ziehen. Im übrigen darf ich auf die Beantwortung der Frage 

~ verweisen. 
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